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Einleitung und Methodik

In diesem Bewertungsbericht wird die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 untersucht, die den ersten Rechtsrahmen auf EU-Ebene zur Festlegung gemeinsamer Mindeststandards für den Schutz von Hinweisgebern bildet. Gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Richtlinie ist die Europäische Kommission verpflichtet, dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über das Funktionieren der Richtlinie vorzulegen und zu prüfen, ob zusätzliche Maßnahmen einschließlich etwaiger geeigneter Änderungen erforderlich sind.

In seinem Bewertungsbericht wird der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) prüfen, ob, wie und in welchem Umfang die Richtlinie 2019/1937 die Durchsetzung des Rechts und der Politik der Europäischen Union (EU) unter Wahrung der in der Charta der Grundrechte der EU garantierten Grundrechte gestärkt hat. Die Grundrechte sind einerseits ein Kernbestandteil des EU-Rechts. Andererseits gefährden Verstöße gegen diese Rechte das öffentliche Interesse und können daher Schutz gemäß der Richtlinie rechtfertigen. Zudem sei darauf hingewiesen, dass die Charta das EU-Recht nicht über die bestehenden Befugnisse der Union hinaus ausweitet und weder neue Befugnisse oder Aufgaben für die Union schafft noch die bereits in den Verträgen festgelegten ändert.

Die Bewertung folgt den mit Präsidiumsbeschluss vom 13. Dezember 2022 aufgestellten „Leitlinien zu den praktischen Modalitäten der Bewertungsmethode“ und erfolgt unter Berücksichtigung des Rahmens der Kommission für eine bessere Rechtsetzung, wobei sie sich auf drei Kriterien stützt: Wirksamkeit, Relevanz und Mehrwert der Zivilgesellschaft. Fünf Mitgliedstaaten – Dänemark, Frankreich, Italien, Lettland und Rumänien – wurden ausgewählt, um der geografischen, politischen und administrativen Vielfalt der EU Rechnung zu tragen. Zwölf EWSA-Mitglieder hielten mit Unterstützung des Sekretariats Sitzungen mit Interessenträgern in diesen Ländern ab, die durch einen Online-Fragebogen ergänzt wurden, der an ausgewählte Organisationen in diesen Ländern geschickt wurde.

Ein technischer Anhang ist dem Bericht beigefügt und enthält ausführliche Informationen zu den Länderbesuchen, an denen 67 Organisationen beteiligt waren, sowie zu dem Online‑Fragebogen, auf den 40 Antworten eingingen. Etwa zwei Drittel der 84 konsultierten Organisationen berichteten über direkte Erfahrungen mit Meldungen von Hinweisgebern. Die Interessenträger vertraten verschiedene Bereiche, darunter Behörden, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Berufsverbände und Organisationen der Zivilgesellschaft, von denen einige auf den Schutz von Hinweisgebern spezialisiert sind.

Die Ergebnisse der verschiedenen Länderbesuche fallen unterschiedlich aus, was bei der Lektüre des Berichts berücksichtigt werden sollte. Mit dem Bericht soll dementsprechend ein möglichst zutreffendes Bild der Lage in den fünf besuchten Ländern vermittelt werden.

Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen dieses Berichts stützen sich auf die Erkenntnisse im technischen Anhang, in dem Informationen aus fünf Ländern, zwei Konsultationskanälen und einem breiten Spektrum von Interessenträgern kombiniert werden.

Schlussfolgerungen zur Wirksamkeit

Der Begriff „Wirksamkeit“ bezieht sich darauf, inwieweit die Ziele einer Richtlinie erreicht wurden bzw. erreicht werden können. Um die Wirksamkeit der Richtlinie über den Schutz von Hinweisgebern zu bewerten, muss daher geprüft werden, ob und inwieweit sie in der Praxis unter Achtung der Grundrechte zur Stärkung der Durchsetzung des Unionsrechts und zum Schutz von Hinweisgebern beigetragen hat.

In den untersuchten Ländern war die Umsetzung der Richtlinie im Allgemeinen ein wichtiger Schritt zur Klärung der Rechtsrahmen, zur Einrichtung mehrerer Meldekanäle, zur Stärkung der Schutzmechanismen, zur Sensibilisierung für Meldungen durch Hinweisgeber und zur Stärkung der Rolle der zuständigen Behörden und der institutionellen Zusammenarbeit.[footnoteRef:1] [1: 	Technischer Anhang, S. 55.] 


Eine wichtige Erkenntnis der Bewertung des EWSA ist, dass die Rechtssicherheit, die Zugänglichkeit und der praktische Schutz über den sachlichen Anwendungsbereich der Richtlinie hinaus verbessert werden können.[footnoteRef:2] Alle ausgewählten Länder haben den sachlichen Anwendungsbereich über die in der Richtlinie ausdrücklich aufgeführten Bereiche hinaus erweitert, um die Unsicherheit darüber zu verringern, ob Offenlegungen geschützt sind.[footnoteRef:3] In Rumänien werden nach Auffassung zivilgesellschaftlicher Organisationen Meldungen von Hinweisgebern jedoch aufgrund einer komplexen Definition des Begriffs „Verstoß“ in Verbindung mit einer begrenzten Anzahl von Rechtsakten im Anwendungsbereich der Richtlinie über den Schutz von Hinweisgebern weiterhin gehemmt.[footnoteRef:4] Arbeitgebervertreter gaben zu bedenken, dass ein sehr weit gefasster sachlicher Anwendungsbereich die praktische Durchsetzung erschweren, Unsicherheit für die Fallbearbeiter schaffen und die Gefahr bergen kann, den Fokus von Systemen zur Meldung von Verstößen zu verwässern.[footnoteRef:5] [2: 	Technischer Anhang, S. 57.]  [3: 	Technischer Anhang, S. 11, 30 und 77 (Dänemark), 15, 31 und 78 (Frankreich), 19 und 79 (Italien), 22, 33 und 80 (Lettland), 34 und 80 (Rumänien).]  [4: 	Technischer Anhang, S. 35, 80 und 89.]  [5: 	Technischer Anhang, S. 79.] 


In den meisten der untersuchten Länder können Ausschlüsse vom Hinweisgeberschutz in Bezug auf Staatsgeheimnisse, die nationale Sicherheit, Vertraulichkeitsregelungen und den Datenschutz ebenfalls von Offenlegungen abschrecken, da Personen, die Unregelmäßigkeiten in sicherheitsrelevanten Bereichen melden, eventuell Gefahr laufen, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden.[footnoteRef:6] [6: 	Technischer Anhang, S. 22 und 53 (Italien), 23, 53 und 88 (Lettland), 35, 45 und 51 (Dänemark), 54 (Rumänien).] 


Die Wirksamkeit hängt auch eng mit dem persönlichen Anwendungsbereich der Richtlinie zusammen. In mehreren Ländern wurde der Schutz auf ein breites Spektrum von Personen erweitert, die in einem beruflichen Kontext Informationen über Verstöße erhalten und im öffentlichen Interesse handeln.[footnoteRef:7] [7: 	Technischer Anhang, S. 16 (Frankreich), 26 und 34 (Rumänien), 33 (Lettland).] 


Die Verfügbarkeit mehrerer Meldekanäle, die es Hinweisgebern ermöglichen, die für ihre Situation am besten geeignete Option zu wählen, trägt erheblich zur Wirksamkeit bei. Alle ausgewählten Länder haben interne und externe Meldekanäle eingerichtet und gestatten in einigen Fällen die öffentliche Offenlegung.

Die Verfügbarkeit von Mehrkanalsystemen, über die Meldungen per Telefon, E-Mail, Post, sichere Online-Plattformen und persönliche Treffen empfangen werden können, wirkt sich in den meisten der untersuchten Länder positiv auf die Rahmenbedingungen für Meldungen von Hinweisgebern aus.[footnoteRef:8] Die Möglichkeit anonymer Meldungen kann die Offenlegung weiter erleichtern[footnoteRef:9]; die begrenzte Verfügbarkeit solcher Optionen, wie sie in Lettland zu beobachten ist, stellt insbesondere nach Angaben der Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen nach wie vor einen Mangel dar.[footnoteRef:10] [8: 	Technischer Anhang, S. 35 (Dänemark), 36 (Frankreich), 37 (Italien), 38 (Lettland).]  [9: 	Anonyme Meldungen sind in Dänemark (Technischer Anhang, S. 13 und 35), Frankreich (S. 17) und Rumänien (S. 26) zulässig.]  [10: 	Technischer Anhang, S. 25 und 38.] 


Die Sicherstellung der Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers und der in den Meldungen genannten Dritten ist von wesentlicher Bedeutung[footnoteRef:11], stellt jedoch in kleinen Unternehmen[footnoteRef:12] oder eingeschworenen Gemeinschaften[footnoteRef:13] eine besondere Herausforderung dar. In Rumänien berichteten Vertreter der Zivilgesellschaft und von Gewerkschaften, dass interne Kanäle häufig aus generischen E-Mail-Adressen bestehen, die in der Praxis von der Führungsebene oder eng damit verbundenen Personen überwacht werden.[footnoteRef:14] [11: 	Technischer Anhang, S. 13 (Dänemark), S. 39 (Rumänien).]  [12: 	Technischer Anhang, S. 32 (Italien), 35 und 45 (Dänemark), 39 (Lettland), 51 (Frankreich).]  [13: 	Technischer Anhang, S. 49 (Lettland), 50 (Rumänien).]  [14: 	Technischer Anhang, S. 39.] 


In Frankreich und Rumänien wiesen einige Personen darauf hin, dass interne Meldemechanismen eventuell als unzugänglich oder nicht ausreichend unabhängig wahrgenommen werden, insbesondere wenn die Offenlegungen die Geschäftsleitung betreffen.[footnoteRef:15] In solchen Fällen könnte der direkte Zugang zu externen Kanälen stärkere Garantien für Vertraulichkeit und Unparteilichkeit bieten, und diese Möglichkeit sollte klar kommuniziert und effektiv zur Verfügung gestellt werden.[footnoteRef:16] [15: 	Technischer Anhang, S. 36 (Frankreich), 39 und 40 (Rumänien).]  [16: 	Technischer Anhang, S. 37 und 38 (Italien). Siehe auch S. 65.] 


Die Wirksamkeit externer Meldekanäle wird manchmal durch komplexe institutionelle Regelungen untergraben, die dazu führen, dass nicht klar ist, welche Stelle zuständig ist. Darüber hinaus führen begrenzte Ermittlungsbefugnisse und Kapazitätsengpässe nach Aussage französischer Behörden und Organisationen der Zivilgesellschaft häufig zu verzögerten oder fragmentierten Folgemaßnahmen.[footnoteRef:17] In Rumänien wurde von zivilgesellschaftlichen Organisationen auf Berichte hingewiesen, denen zufolge Anträge auf Anerkennung des Status als Hinweisgeber oder Schutzempfehlungen nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung beantwortet wurden.[footnoteRef:18] [17: 	Technischer Anhang, S. 36, 47 und 86 (Frankreich).]  [18: 	Technischer Anhang, S. 40 (Rumänien).] 


In Frankreich merkten Journalisten und zivilgesellschaftliche Akteure an, dass Bedingungen, die an die Offenlegung geknüpft sind, einschließlich der Anforderung, interne oder externe Kanäle auszuschöpfen und strenge Fristen einzuhalten, übermäßig aufwendig erscheinen und Journalisten daran hindern können, über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu berichten.[footnoteRef:19] [19: 	Technischer Anhang, S. 37 und 52 (Frankreich).] 


Ein solider Schutz vor Repressalien ist von grundlegender Bedeutung für die Wirksamkeit.[footnoteRef:20] In allen untersuchten Ländern sehen nach Angaben fast aller Interessenträger, einschließlich der Behörden, potenzielle Hinweisgeber aus Angst vor Repressalien nach wie vor von Meldungen ab.[footnoteRef:21] Verschiedene Interessenträger betonten, dass diese Befürchtung durch enge Definitionen von Repressalien, Rechtsunsicherheit, das Fehlen einstweiliger Schutzmaßnahmen für den Hinweisgeber, restriktive Bedingungen für den Zugang zu einem solchen Schutz, die verzögerte Anerkennung des Schutzstatus[footnoteRef:22], das Unterbleiben einer Wiedereinstellung im Falle einer Entlassung[footnoteRef:23], langwierige und komplexe arbeitsgerichtliche Verfahren[footnoteRef:24] sowie strategische Klagen gegen Hinweisgeber, Aktivisten und Medienakteure[footnoteRef:25] verstärkt wird. [20: 	COM(2024) 269 final, S. 1.]  [21: 	Technischer Anhang, S. 34 (Rumänien), 33 und 49 (Lettland), 45 (Dänemark), 46 (Frankreich), 48 (Italien).]  [22: 	Technischer Anhang, S. 15 (Dänemark), 46 (Frankreich), 34, 40 und 49 (Rumänien). Der Fall Rumäniens ist bezeichnend, da es nach Angaben der Vertreter der Zivilgesellschaft noch keinem Hinweisgeber gelungen ist, vor den nationalen Gerichten wirksam gegen Repressalien vorzugehen.]  [23: 	Technischer Anhang, S. 46 (Frankreich).]  [24: 	Technischer Anhang, S. 48 (Italien), 50 (Rumänien).]  [25: 	Technischer Anhang, S. 47, 52 und 113 (Frankreich).] 


Das Fehlen umfassender Unterstützungsmaßnahmen – einschließlich zugänglicher unabhängiger Beratung, Prozesskostenhilfe, vorläufiger finanzieller Unterstützung und Beratung durch spezialisierte Stellen – wurde bei drei Länderbesuchen als großes Problem dargestellt.[footnoteRef:26] In Dänemark ist dies jedoch nur selten der Fall, nämlich dann, wenn sich Einzelpersonen dafür entscheiden, keine Gewerkschaft hinzuzuziehen. [26: 	Technischer Anhang, S. 15 (Dänemark), 27 und 29 (Rumänien), 105 (Frankreich), allgemein S. 74.] 


In allen untersuchten Ländern wird einigen Interessenträgern zufolge die Wirksamkeit durch unzureichende rechtliche Möglichkeiten und Sanktionsregelungen weiter geschwächt.[footnoteRef:27] In Rumänien berichteten Organisationen der Zivilgesellschaft über Fälle, in denen die Behörden keine Sanktionen gegen Institutionen verhängt hatten, die es unterlassen hatten, interne Meldekanäle ordnungsgemäß einzurichten.[footnoteRef:28] In Dänemark wurde die Höhe der Sanktionen vor dem Hintergrund der sehr wenigen Präzedenzfälle erörtert. Die Gewerkschaften halten es jedoch für sinnvoll, Entschädigungen im Namen ihrer Mitglieder auszuhandeln. [27: 	Technischer Anhang, S. 15 und 45 (Dänemark), 28 (Lettland), 40 (Rumänien), 47 und 87 (Frankreich), 48 (Italien).]  [28: 	Technischer Anhang, S. 40.] 


Eine weitere Schwachstelle ist das Fehlen einer sinnvollen Weiterverfolgung. Hinweisgeber werden häufig nicht darüber informiert, welche Maßnahmen als Reaktion auf ihre Meldungen ergriffen wurden oder geplant sind. Nach Aussage lettischer Gewerkschaften und zivilgesellschaftlicher Organisationen wenden Behörden und Gerichte die Vorschriften möglicherweise formalistisch an, ohne die Dimension des öffentlichen Interesses zu berücksichtigen.[footnoteRef:29] Die Ziele der Verordnung könnten durch eine uneinheitliche Bearbeitung von Fällen und das Fehlen rechtzeitiger und sichtbarer Ergebnisse untergraben werden.[footnoteRef:30] [29: 	Technischer Anhang, S. 88 (Lettland).]  [30: 	Technischer Anhang, S. 33 und 58 (Rumänien), 44 (Lettland), 53 (Dänemark).] 


Bei drei Länderbesuchen wiesen verschiedene Teilnehmer auch auf unzureichende Ressourcen innerhalb der für den Schutz von Hinweisgebern zuständigen Institutionen hin, die häufig eine wachsende Zahl von Fällen bearbeiten müssen, ohne dass dies mit einer entsprechenden Aufstockung des Personals oder der Mittel einhergeht.[footnoteRef:31] [31: 	Technischer Anhang, S. 31, 47 und 86 (Frankreich), 48 (Italien), 88 (Lettland). Siehe auch S. 72.] 


Die mangelnde Bereitschaft der Fachkräfte, die mit Meldungen von Hinweisgebern befasst sind, beeinträchtigt die Wirksamkeit weiter, was zu uneinheitlichen Entscheidungen und Verzögerungen bei der Anerkennung des Schutzstatus führt. Die Interessenträger forderten daher spezielle Schulungen für Richter, Rechtsanwälte, Arbeitsaufsichtsbeamte und Verwaltungsbeamte.[footnoteRef:32] [32: 	Technischer Anhang, S. 50 und 89 (Rumänien), 31 und 52 (Frankreich), 89 (Lettland).] 


In der Bewertung wurde ferner festgestellt, dass die Öffentlichkeit besser informiert und aufgeklärt werden muss, um einer anhaltend falschen Wahrnehmung der Meldungen von Hinweisgebern entgegenzuwirken. Durch das begrenzte Bewusstsein für Rechte und Verfahren sowohl bei Arbeitnehmern als auch bei Arbeitgebern wird nach wie vor die Umsetzung geschwächt, was Forderungen nach klareren Online-Informationen und -Leitlinien seitens der nationalen und EU-Organe nach sich zieht.[footnoteRef:33] [33: 	Technischer Anhang, S. 38 (Italien), 39 (Lettland), 50 und 89 (Rumänien), 82 (Dänemark), 118 (Frankreich).] 


Schließlich betonten die Teilnehmer den Mangel an zuverlässigen und zugänglichen öffentlichen Daten über Meldungen und Folgemaßnahmen.[footnoteRef:34] In Dänemark kritisierten zivilgesellschaftliche Organisationen den eingeschränkten Zugang zu den der Kommission vorgelegten Statistiken und wiesen darauf hin, dass dieser Mangel an Transparenz die fundierte öffentliche Debatte und das Vertrauen in die Aufsichtsgremien untergrabe.[footnoteRef:35] [34: 	Technischer Anhang, S. 31 und 87 (Frankreich), 45 und 85 (Dänemark).]  [35: 	Technischer Anhang, S. 46 und 86.] 


Schlussfolgerungen zur Relevanz

Der Begriff „Relevanz“ bezieht sich darauf, inwieweit die Ziele einer Maßnahme gesellschaftlichen Bedürfnissen und umfassenderen politischen Prioritäten der EU entsprechen. In der Bewertung des EWSA wird daher die Rolle der Richtlinie beim Schutz von Personen, die Verstöße gegen das EU-Recht melden, die das öffentliche Interesse gefährden, und bei der Bewältigung der Probleme, die sich aus solchen Verstößen ergeben, untersucht.

In allen untersuchten Ländern waren einige Interessenträger der Ansicht, dass die Relevanz der Richtlinie gestärkt wird, wenn sowohl ihr sachlicher als auch ihr persönlicher Anwendungsbereich auf die nationale Umsetzung ausgeweitet wird.[footnoteRef:36] In Dänemark kritisierten zivilgesellschaftliche Organisationen jedoch übermäßig strenge Vertraulichkeitspflichten, durch die die Offenlegung von Angelegenheiten von erheblichem öffentlichen Interesse unterdrückt und die Sichtbarkeit systemischen Fehlverhaltens verringert werden könnten.[footnoteRef:37] In Rumänien gaben Arbeitgebervertreter wiederum zu bedenken, dass ein sehr weit gefasster sachlicher Anwendungsbereich die praktische Durchsetzung erschweren, Unsicherheit für die Fallbearbeiter schaffen und die Gefahr bergen kann, den Fokus von Systemen zur Meldung von Verstößen zu verwässern.[footnoteRef:38] [36: 	Technischer Anhang, S. 77 (Dänemark), 31 und 78 (Frankreich), 79 (Italien), 80 (Lettland), 80 (Rumänien).]  [37: 	Technischer Anhang, S. 30, 35, 77 und 112.]  [38: 	Technischer Anhang, S. 80.] 


Während der Länderbesuche berichteten einige Teilnehmer, dass Geschäfts-/Berufsgeheimnisse zwar nicht für Hinweisgeber gelten, die im öffentlichen Interesse handeln, diese in der Praxis jedoch genutzt werden, um Hinweisgeber einzuschüchtern oder Verfahren zu verzögern.[footnoteRef:39] Organisationen der Zivilgesellschaft forderten daher klare Leitlinien für die Wechselwirkung zwischen den Vorschriften über Meldungen von Hinweisgebern, dem Berufsgeheimnis, dem Datenschutzrecht und sektorspezifischen Meldepflichten, insbesondere für Betriebs- bzw. Personalräte.[footnoteRef:40] Durch solche Leitlinien würde auch den Bedenken von Unternehmensverbänden hinsichtlich klarerer Verweise auf Rechtsvorschriften und der Vermeidung unnötiger Überschneidungen bei den Meldepflichten Rechnung getragen.[footnoteRef:41] [39: 	Technischer Anhang, S. 51 und 90 (Dänemark), 52 und 91 (Frankreich), 53 (Italien), 54 (Rumänien).]  [40: 	Technischer Anhang, S. 90 (Dänemark), 91 (Frankreich), 92 (Italien), 93 (Lettland), 54 und 94 (Rumänien).]  [41: 	Technischer Anhang, S. 93 (Lettland).] 


Die Teilnehmer mit Erfahrungen im Umgang mit Meldungen von Hinweisgebern gaben an, dass sich Meldungen von Hinweisgebern am häufigsten auf arbeitsrechtliche und beschäftigungsbezogene Fragen beziehen, darunter Fragen des Arbeitsschutzes und der Sozialversicherung. In vielen Fällen geht es auch um Korruption, Integritätsverletzungen und Fehlverhalten sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Weitere Punkte, die häufig genannt wurden, sind Steuer- und Finanzbetrug, Verstöße gegen Umweltschutzauflagen und Governance im öffentlichen Sektor. Erwähnung fanden weiter Menschenrechte, Diskriminierung, Datenschutz, Wettbewerbsrecht sowie branchenspezifische Bereiche wie Bankwesen, Energie und Lebensmittelsicherheit.[footnoteRef:42] Dänemark und Lettland haben den sachlichen Anwendungsbereich der Richtlinie über individuelle Arbeitsstreitigkeiten hinaus auf schwerwiegende Verstöße gegen das Arbeitsrecht ausgeweitet.[footnoteRef:43] Ebenso erkennen Frankreich und Italien an, dass soziale und innerbetriebliche Probleme, die systemische Risiken oder kollektive Schäden mit sich bringen, schutzbedürftig sind.[footnoteRef:44] Rumänische Gewerkschaften und Organisationen der Zivilgesellschaft wiesen darauf hin, dass der Schutz von Hinweisgebern bestehende Arbeitsnormen stärken könnte. Institutionelle Beschränkungen, mangelndes Bewusstsein, Angst vor Repressalien und kulturelle Vorbehalte seien jedoch nach wie vor Gründe, die Menschen von der Meldung entsprechender Missstände abhalten.[footnoteRef:45] [42: 	Technischer Anhang, S. 6.]  [43: 	Technischer Anhang, S. 23 und 84 (Lettland), 30 und 81 (Dänemark).]  [44: 	Technischer Anhang, S. 82 (Frankreich), 83 (Italien).]  [45: 	Technischer Anhang, S. 85 und 94.] 


Durch den Schutz von Hinweisgebern können einigen Interessenträgern zufolge die Arbeitsnormen gestärkt werden, indem Arbeitnehmern, die systemischen sozialen Missbrauch oder Missbrauch am Arbeitsplatz melden, zusätzliche Sicherheit geboten wird. Die Sozialpartner in Italien betonten jedoch, dass solchen Problemen mit Tarifverhandlungen, betrieblichen Gleichstellungsstellen und Sicherheitsbeauftragten häufig wirksamer begegnet werden kann, und warnten davor, dass der ausschließliche Rückgriff auf Mechanismen zur Meldung von Missständen den sozialen Dialog schwächen und Arbeitnehmer isolieren könnte.[footnoteRef:46] [46: 	Technischer Anhang, S. 83 (Italien).] 


In Frankreich wurden die Beratung, die Bescheinigung des Status und die Unterstützung von Hinweisgebern durch die Einrichtung einer speziellen Stelle innerhalb der Einrichtung des Bürgerbeauftragten verbessert[footnoteRef:47], was zu einem deutlichen Anstieg der Zahl der bearbeiteten Fälle geführt hat.[footnoteRef:48] Gleichzeitig hat die Tatsache, dass es mehrere zuständige Behörden gibt, zu Verwirrung geführt, wodurch der Bürgerbeauftragte zur ersten Anlaufstelle geworden ist und die Arbeitsbelastung ungleich verteilt ist.[footnoteRef:49] [47: 	Technischer Anhang, S. 20.]  [48: 	Technischer Anhang, S. 31.]  [49: 	Technischer Anhang, S. 36.] 


Schlussfolgerungen zum Mehrwert der Zivilgesellschaft

Der Mehrwert der Zivilgesellschaft wird anhand des Ausmaßes ihrer Einbindung in die Konzeption, Umsetzung, Überwachung und Bewertung von EU-Rechtsvorschriften bewertet. Diese Rolle ist im Zusammenhang mit der Richtlinie über den Schutz von Hinweisgebern besonders wichtig, da ihr Schwerpunkt auf dem Schutz von Personen liegt, die Verstöße gegen das EU-Recht melden, die dem öffentlichen Interesse schaden.

In allen untersuchten Ländern spielen die Gewerkschaften eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Hinweisgebern und fungieren häufig als erste Anlaufstelle für Arbeitnehmer, die in Erwägung ziehen, Fehlverhalten zu melden. Sie helfen dabei, rechtliche Verpflichtungen zu verstehen, geeignete Meldekanäle zu ermitteln, Rechtsverstöße zu bewerten, die Einhaltung der Vertraulichkeitsanforderungen sicherzustellen und Risiken, einschließlich Repressalien, einzuschätzen.[footnoteRef:50] Sie assistieren auch bei der Beweiserhebung, begleiten Hinweisgeber während des gesamten Meldeverfahrens, leisten bei Repressalien Unterstützung und organisieren gezielte Sensibilisierungsmaßnahmen.[footnoteRef:51] Das Vertrauen in die Sozialpartner ist nach wie vor ein Schlüsselfaktor, der Hinweisgeber darin bestärkt, tätig zu werden. [50: 	Technischer Anhang, S. 36 und 103 (Dänemark), 39, 84 und 106 (Lettland), 52 und 104 (Frankreich), 105 (Italien), 106 (Rumänien).]  [51: 	Technischer Anhang, S. 103 (Dänemark), 104 und 108 (Frankreich), 105 (Italien), 106 (Lettland), 106 (Rumänien). Siehe auch S. 136.] 


Organisationen der Zivilgesellschaft spielen auch eine Schlüsselrolle, indem sie potenzielle Hinweisgeber dabei unterstützen, die rechtlichen und verfahrenstechnischen Anforderungen zu verstehen, persönliche Risiken einzuschätzen und Meldungen zu erstellen.[footnoteRef:52] Sie fördern auch eine Kultur der Meldung von Missständen, indem sie die Öffentlichkeit sensibilisieren. Gewerkschaften, Arbeitnehmervertreter und Organisationen der Zivilgesellschaft sollten daher als Vermittler betrachtet werden und vor Repressalien geschützt werden. [52: 	Technischer Anhang, S. 103 (Dänemark), 104 und 109 (Frankreich), 105 (Italien), 109 (Lettland), 106 und 110 (Rumänien).] 


Bei vier Länderbesuchen wurde darauf hingewiesen, dass Organisationen der Zivilgesellschaft trotz ihrer wichtigen Rolle häufig mit fehlenden Finanzmitteln zu kämpfen haben, wodurch sie Hinweisgeber nicht ausreichend nachhaltig unterstützen können.[footnoteRef:53] [53: 	Technischer Anhang, S. 103 (Dänemark), 47, 82, 86 und 105 (Frankreich), 105 (Italien), 106 (Lettland).] 


In allen bewerteten Ländern übernehmen in erster Linie Behörden und staatliche Unternehmen die Durchführungs- und Überwachungsaufgaben, ohne dass Gewerkschaften oder Organisationen der Zivilgesellschaft eine formale Aufsichts- oder Mitverwaltungsfunktion haben.[footnoteRef:54] In Frankreich berichteten sowohl Gewerkschaften als auch zivilgesellschaftliche Organisationen außerdem über begrenzte Konsultationen zu sektoralen Reformen mit indirekten, aber erheblichen Auswirkungen auf die Meldungen von Hinweisgebern, einschließlich Vorschriften über die Transparenz und Vertraulichkeit in Unternehmen.[footnoteRef:55] [54: 	Technischer Anhang, S. 34, 41, 44, 99, 102 und 111 (Rumänien), 41, 100 und 108 (Dänemark), 42 und 101 (Frankreich), 43, 101 und 109 (Italien), 43, 102 und 110 (Lettland).]  [55: 	Technischer Anhang, S. 42 und 100 (Frankreich).] 


Mehrere Teilnehmer in Dänemark und Rumänien stellten fest, dass systemische Verbesserungen häufig auf Ermittlungen von Investigativjournalisten und nicht auf Folgemaßnahmen innerhalb der Rahmen für Meldungen von Hinweisgebern zurückzuführen sind.[footnoteRef:56] In allen untersuchten Ländern spielen die Medien eine entscheidende Rolle für das allgemeine Funktionieren des Systems zum Schutz von Hinweisgebern, die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit und die Bekanntmachung der Ergebnisse wichtiger Fälle.[footnoteRef:57] [56: 	Technischer Anhang, S. 111 (Dänemark), S. 114 (Rumänien).]  [57: 	Technischer Anhang, S. 112 (Dänemark), 112 (Frankreich), 113 (Italien), 114 (Lettland), 114 (Rumänien).] 


Viele Gewerkschaften, Organisationen der Zivilgesellschaft und Journalisten in Frankreich kritisierten die übermäßig langwierigen Verfahren und belastenden Bedingungen im Zusammenhang mit einer Offenlegung[footnoteRef:58] und wiesen darauf hin, dass strenge Fristen und Verfahrensanforderungen Journalisten daran hindern könnten, die Öffentlichkeit unverzüglich über Angelegenheiten von eindeutig allgemeinem Interesse zu informieren. [58: 	Technischer Anhang, S. 52 und 113 (Frankreich).] 


In Dänemark wurde Journalisten der Zugang zu fallbezogenen Informationen durch besonders strenge Vertraulichkeitsvorschriften erschwert, die Berichterstattung in den Medien über Unregelmäßigkeiten verringert und die öffentliche Debatte über systemisches Versagen eingeschränkt.[footnoteRef:59] [59: 	Technischer Anhang, S. 30, 85 und 90.] 


Empfehlungen

In seiner Bewertung weist der EWSA darauf hin, dass in den untersuchten Ländern die Umsetzung der Richtlinie im Allgemeinen ein wichtiger Schritt zur Klärung der Rechtsrahmen, zur Einrichtung mehrerer Meldekanäle, zur Stärkung der Schutzmechanismen, zur Sensibilisierung für Meldungen durch Hinweisgeber und zur Stärkung der Rolle der zuständigen Behörden und der institutionellen Zusammenarbeit war. Nach wie vor besteht jedoch eine erhebliche Lücke zwischen dem formalen Rechtsschutz für Hinweisgeber und seiner praktischen Wirksamkeit.[footnoteRef:60] Der EWSA richtet daher seine Empfehlungen an die Mitgliedstaaten und fordert Leitlinien der Kommission, um das Ergreifen nationaler Maßnahmen zu unterstützen, mit denen die Lücken zwischen der rechtlichen Gestaltung des Rahmens für Meldungen von Hinweisgebern und seiner Umsetzung in der Praxis geschlossen werden sollen. [60: 	Technischer Anhang, S. 55 (Frankreich), 56 (Dänemark), 56 (Italien, Rumänien), 56 und 88 (Lettland).] 


Bei den Länderbesuchen herrschte bei vielen Interessenträgern weitgehend Einigkeit dahingehend, dass der Schutzumfang der Richtlinie nach wie vor zu eng gefasst ist und auf soziale und arbeitsplatzbezogene Fragen ausgeweitet werden sollte.[footnoteRef:61] Aus den Antworten auf den Fragebogen ging jedoch hervor, dass 45 % der Befragten auf die Frage, ob der derzeitige sachliche Anwendungsbereich der Richtlinie richtig konzipiert ist, um ihre Ziele zu erreichen, der Ansicht sind, dass er unverändert beibehalten werden sollte, während 35 % der Ansicht sind, dass er ausgeweitet werden sollte.[footnoteRef:62] Die Befragten, die der Ansicht waren, dass der sachliche Anwendungsbereich der Richtlinie ausgeweitet werden sollte, gaben zusätzlich an, dass die Beschränkung des Schutzes auf bestimmte Bereiche des EU-Rechts zu Rechtsunsicherheit für potenzielle Hinweisgeber führt und von Offenlegungen abhalten könnte, da die Unterscheidung zwischen EU- und nationalem Recht nicht einfach ist.[footnoteRef:63] [61: 	Technischer Anhang, S. 124.]  [62: 	Technischer Anhang, S. 93.]  [63: 	Technischer Anhang, S. 77 (Dänemark), 78 (Frankreich), 79 (Italien), 80 (Lettland), 80 (Rumänien). Siehe auch S. 95.] 


Kleinen Unternehmen wird aufgrund begrenzter Ressourcen sowie fehlender Expertise und Instrumente die Umsetzung der internen Meldepflichten erschwert.[footnoteRef:64] Der EWSA empfiehlt, die Einrichtung geteilter oder sektorspezifischer Meldemechanismen gemäß Artikel 8 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2019/1937 zu prüfen. [64: 	Technischer Anhang, S. 87 (Frankreich), 88 (Italien).] 


Die Befragten wiesen auch auf anhaltende Angst vor Repressalien, langwierige Verfahren und ein ungleiches Schutzniveau hin. Einigen Interessenträgern zufolge sollten daher leichter zugängliche und wirksamere Präventivmaßnahmen eingeführt werden, um Repressalien zu beenden, bevor ein Schaden unumkehrbar wird.[footnoteRef:65] Finanzielle und andere Unterstützungsmaßnahmen sollten ebenfalls zur Verfügung gestellt werden. [65: 	Technischer Anhang, S. 33 (Rumänien), 33 und 49 (Lettland), 45 (Dänemark), 46 und 54 (Frankreich), 48 (Italien).] 


Um dem chronischen Geld- und Personalmangel, den nur begrenzten Schulungsmöglichkeiten, langwierigen Gerichtsverfahren, Verzögerungen bei der Fallbearbeitung und der geringen Bekanntheit der verfügbaren rechtlichen Mechanismen entgegenzuwirken, sollten die Mitgliedstaaten den für die Verfahren zur Meldung von Missständen zuständigen Einrichtungen ausreichende Ressourcen zur Verfügung stellen.

Einige Interessenträger wiesen darauf hin, dass die Einbeziehung von Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretern in die Gestaltung, Überarbeitung und Überwachung interner Meldeverfahren dazu beitragen kann, dass solche Mechanismen wirksam, unabhängig und auf die innerbetrieblichen Gegebenheiten abgestimmt bleiben. Durch diese Einbeziehung können auch das Vertrauen in das System gestärkt und das Bewusstsein sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer geschärft werden.[footnoteRef:66] Durch Rückmeldungen von Organisationen der Zivilgesellschaft können die Behörden weiter dabei unterstützt werden, die Verwaltungsverfahren zu verfeinern und die Wirksamkeit der Verfahren zur Meldung von Verstößen zu verbessern.[footnoteRef:67] [66: 	Technischer Anhang, S. 42, 101, 104 und 109 (Frankreich), 43, 101 und 110 (Italien), 44 (Lettland), 103 (Rumänien).]  [67: 	Technischer Anhang, S. 42, 100 und 109 (Frankreich), 44 (Lettland).] 


Der EWSA empfiehlt ferner, dass die Mitgliedstaaten ggf. auf nationaler Ebene die Einrichtung einer unabhängigen beratenden Einrichtung mit verschiedenen Interessenträgern erwägen, von der die Funktionsweise der internen und externen Meldekanäle regelmäßig bewertet wird. Ein solches Gremium könnte Daten analysieren, systemische Fragen erörtern, gemeinsam Leitlinien ausarbeiten und Pilot-Initiativen unterstützen, an denen Organisationen der Zivilgesellschaft und die Sozialpartner im Rahmen von Schulungsprogrammen zu Meldeverfahren und Vertraulichkeitsstandards beteiligt werden, was die Glaubwürdigkeit der Mechanismen zur Meldung von Verstößen insgesamt erhöhen würde.[footnoteRef:68] [68: 	Technischer Anhang, S. 41, 100 und 108 (Dänemark), 42, 101 und 108 (Frankreich), 45 und 111 (Rumänien), 102 und 110 (Lettland).] 


Die Legitimität und Wirksamkeit der Rahmen für die Meldung von Verstößen werden gestärkt, wenn die Medien sicher und wirksam über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse berichten können. Dementsprechend schlugen viele Interessenträger vor, dass die Vertraulichkeitsvorschriften nicht so restriktiv angewandt werden sollten, dass die Meldung von schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten verhindert oder die Kontrolle durch die Medien unangemessen eingeschränkt wird.[footnoteRef:69] [69: 	Technischer Anhang, S. 113 (Frankreich).] 


In der Bewertung wird zudem hervorgehoben, dass Sensibilisierungskampagnen wichtig sind, um die kulturelle Wahrnehmung der Meldung von Verstößen durch Hinweisgeber zu verändern und sicherzustellen, dass die Bürgerinnen und Bürger über ihre Rechte informiert sind.[footnoteRef:70] [70: 	Technischer Anhang, S. 40 (Rumänien) und allgemein S. 125.] 


Um der anhaltenden Unsicherheit in Bezug auf die tatsächlichen Auswirkungen der Richtlinie, die Ergebnisse der Berichterstattung und die Folgemaßnahmen entgegenzuwirken, empfiehlt der EWSA den Mitgliedstaaten, Daten über Verfahren zur Meldung von Verstößen zu erheben und zugänglich zu machen.[footnoteRef:71] Diese Daten sind für die Bewertung der Kohärenz des Systems und die Ermittlung struktureller Mängel von wesentlicher Bedeutung. [71: 	Technischer Anhang, S. 45 (Dänemark) und 78.] 


Brüssel, den 27. Mai 2026


Die Vorsitzende der Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft
Cinzia DEL RIO
____________
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